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DER BUl\DB8ivlI:\ISTEH 
rOH 

AUS\\' j\HT1GE Ai\GELEGENHEiTEN 

'71 1~ ~',--."1 2/[9 L~ ..•. J •. JV/--, O: lvi en, am J. September 1969 

Anfrclge der Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. O. Weihs und Genossen 
bet 1'e ff'emd Ant räge i u cl cu BL;.d,=,;e·t­
verhandlungen fUr 1970 

An die 
Kanzlei d0S Präsidenten deß Nati.onalratetl 

i.v i e n 

Zu der Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. 

Dr. O. 1·[e:i.hs, Hielandner und Genossen vom 9. Juli 1969 unter 

No. 1360/3, betreffend Anträge in den Budgetvorhandlungen, 

beehrt sich das Bunde~irninister:i.nm für AU5wär~:i[!;e Angelegenheiten 

folgendes mitzuteilen: 

Das BundesverfassLmgsgesetz, BGBl. NI.'. 155/1961, fügte dem 

Artikel 51 Absatz 1 die Bestimmung an, daß der Inhalt des Bundes-

voranschlages nlebt vor Beginn der Beratung im Nationalrat ve1'-

öffentlicht werden cliJrf. Der Zweck dieser BestimlTlung ,·,rar, daß 

vorzeitige Diskussionen in der Öffentlichkeit Uber den Bundes-

vorans eIllag vo r 1\u1'l1a hme der Bara tunf!,en im Na tiona 11'21 t vermieden 

werden sollten. Wenn sich auch diese Bestimmung nur auf die Zeit­

spanne ~wiBcben dem Beschluß der Bundesregierung und dem Beginn 

der Beratungen beZOG, so muß doch darauf verwiesen werden, daß 

der Uberwiegende Teil der finanzgesetzlicben Ansätze durch 

materiell-rechtliche Gesetze festgelegt ist und die budgetmäßige 

Vorsorge fUr deren Vollziehung auf Grund eindeutiger Berechnungs­

grundlagen erfolgt, deren Ergebnis n~ch jahrzehntelangen Erfah-

rungen von der Bundesregierung in die RegierungsvorlaGe, betref-

fend das Bund es rinn nzge::; et Z I unveränd ert übern ommen wir d . 

Durch die Beantwortung der gegenständlichen schriftlichen 

Anfraße \"ürde daher de.:: w,:;it üben;liet~ende '1'e11 der finanzgest;:c.z-

1 ic ben Ansät ze cl e5 Bund esvora n schIa ges 1970 im Hinbl lok. au f dt e 

§§ ,/1 und 72 des Bundesgesetzes VOll! 6. Juli 1961, BGD1. Ny". 17ß, 

betreffend die Gesohäftsordnung des Nationalrates, der Öffent-

lichkeit vorzeitig bekannt werden können, was keineswegs dem 

Sinne der VOri:HlGeflüll'ten Verfassungsbestimmung entsprechen kann. 

Ei l1e Bean twortun g die s er An :fra ge muß daher aus verfa seungs recht -­

lichen Überlegungen unterbleiben. 
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Abges ehen vo n dies e n rec ht.9 po 1i t 15 ehen Überlegunge 11, di e es 

mir nicht zweckmäßig erscheinen lassen, die Anfrage zu beant­

worten, sind auch noch folgende Überlegungen für die Nichtbe­

antwortung der Anfrage maßgebend: 

1. Dem l.Jortlaut der .Anf'rage zufolge ,.,i1'<1 ausdrücklich nach 

"Anträgen" gefragt, die der einzelne Bundesminister an den 

Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der Erstellung des 

Bundesvoranschlagsentwurfes 1970 bisher gestellt hat. 

2. Ich habe "bei Beginn der ministeri01len Budgetverhand­

lungen im Zuge der Erstellung des Budgetentwurfes für das Jahr 

1970" keine Beb~zige "beantragt" und ich werde auch solche Beträge 

nicht "beantragen", weil weder das Bundesministerium für Aus-
, 

wä1'tige Angelegenheiten noch ich selbst von der Rechtsordnung 

zu "Anträgen" dieser Art berufen werden. Vielmehr haben alle 

Besprechungen und Schriftwechsel zwischen dem Bundesministerium 

für Finanzen und dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegen­

heiten in Angelegenheit des auszuarbeitenden Entwurfes eines 

Bund0sfinanzgesetzes den Charakter eines rechtlicll nicbt ver­

bindlichen Meinung SC1ustau5ches zwischen den beteiligten Ressorts 

über die künftige Gestaltung des Bundesfinanzgesetzes gehabt. 

Der Entwurf des Bundesfinanzgesetzcs und damit die in diesem 

Entwurf enthaltenen ziffernmäßigen Ansätze erhalten erst durch 

die Beschlußfassung der Bundesregierung Uber die Regierungs~ 

vorla,:~e gegonUb(c!r dem Nat·jonalrat - aber selbst diesem gegenüber 

nur nach Maßgabe des § 17 1\b5. 1+ des Bundesgesetzes vom 6.7.1961, 

ß!}IH. Nr. 178, betreff(Hld die Geschäftsordnung des Nationalrates, 

rechtlich relevante Existenz. Von einem >l'!j\ntrag H im Rechtssinn 

kann 8ber begrifflich nur dort gesprocben werden, wo der Antrag­

steller di~ Entscheidung einer ihm übergeordneten Stelle begehrt 

und er nicht selbst über seinen "Antrag Q entscheiden darf. Letzte­

res ist aber bekanntermaßen hinsichtlich der Deschlußfassung der 

Bundesregierung über den .Entwurf des Hunch3sfinanzgi::setzes der 

Fall, '.H':il fLil~ diese Bescbluß:fassu.ng dcl8 Prinzip der Einstimmig­

keit Gilt (Erk. des VerfGH. Slg. 2149). Was aber die von der 

Bundesregierung beschlossene Regierungsvorlage des Bundesfinanz-

gesetzes anlangt, So schreibt Art. 51 Aba, 1 B.-VG. in der Fas­

sung des Bundesverfassungsge5etzes 13GBl. Nr. 155/1961 au.sdrück-

110h vori daß sein Inhalt nicht vor Beg.lnn der Beratungen im 

Nationalrat veröffentlicht werden darf. 
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J. DieBe Darlegungen stehen mit den Bestimmungen der 

§§ 1 und 2 der Bunde8haushaltsverordnung~ BG·Bl. Nr. 118/1926, 

nicht in lvidel'~3pruch~ die von Teilvoranschlägen l.:Jzw. Ges:"mt­

voranschlägon für die einzelnen Verwaltungsbereiche (Ministerial­

oder Rossort,rorauschläge) handeln. Diese Teil- bzw. GeS8mtvor­

anschläge nil' di(~ einzelnen Venvaltungsbereicbe (l\1inisterial­

oder Ressortvoranschläge) sind keine "Anträge P im oben dargeleg-

ten Sinn. Sie bilden vielmehr ein Behelfsmaterial fUr den Bundes-

minister für Finanzen, um ihn bei der Vorbereitung des Entwurfes 

einer Regierungsvorlage tiber den Bundesvoranschlag zu unter-

stützen und die Beratungen in der Bundesregierung tiber den Ent-

wurf der kUnftigen Regierungsvorlage zu erleichtern. Vollkommen 

zutreffend spricht c.lE'her die Bundesbaushaltsverordnung in diesem 

Zusammenhang nicht von "Anträgen", sondern von "verfassen" 

(§ 2 Abs. 1) bzw. von "zuleiten tl (§I Abs. 2). 

Die Regierungsvorlage des Bundesvoranschlagsentwurfes 1970 

lvird im Sinne des Art. 51 B.-VG. lediglich einen einheitlichen 

Ihl.ndeE;voransc111ag dem Nationalrat unterbreiten, der dem Voll­

ständigkeitsprinzip gemäß sämtliche Einnahmen und Ausgaben des 

Bundes zu veranschlagen hat. Eine isolierte Behandlung und Ent­

scheidung der finanziellen Erfordernisse eines einzelnen Ressorts 

fUr das j~weils kommende Finanzjahr ist weder der Bundesregierung 

noch dem Nationalrat durch Art. 51 B.-VG. ermHglicht. 

Der Bundesminister: 
~ 

J;JI]IJ' I'l/·V)-.; -l;. j n I! "~} 
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